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Versicherung AG 

Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V.  
Werner-von-Siemens-Str. 2-6 Gebäude 5161 
76646 Bruchsal  
 

 
Sonderverträge Kranken 
Piusstr. 137  
50931 Köln 
 

 Wir sind für Sie da: Mo.-Fr. 8-19 Uhr 
 
Es schreibt Ihnen: 
Frau Zons 
Telefon: +49 221 5737-390 
Telefax: +49 221 5737-382 
eMail: svkl3@europa.de 
 
Versicherungsnummer(n): 
 
 
Datum: 29.04.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für den Hinweis und die Möglichkeit einer Stellungnahme, der wir gern nachkommen. 
 
Das im Artikel der TAZ vom 31.03.2021 (https://taz.de/Beschaeftigung-von-
Saisonkraeften/!5758699/) dargestellte Bild des von unserem Haus gebotenen 
Versicherungsschutzes ist unvollständig und ohne den notwendigen Kontext publiziert. Zunächst 
muss grundsätzlich festgehalten werden, dass sich ein Versicherungsschutz, gleich ob es sich um 
eine gesetzliche oder private Versicherung handelt, immer im Rahmen von vereinbarten 
Bedingungen bewegt. Diese stellen die garantierten Ansprüche, jedoch auch die Grenzen dieser 
Ansprüche dar. 
 
Der von der EUROPA Versicherung AG angebotene Versicherungsschutz für ausländische 
Saisonarbeitskräfte erfüllt alle vom Gesetzgeber formulierten Voraussetzungen. Darüber hinaus 
stellt er eine bedarfsgerechte Absicherung für diese Zielgruppe dar. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund, dass ein vergleichbarer Versicherungsschutz bezüglich des Schutzniveaus im 
Heimatland meist nicht vorhanden ist. Dass es sich um einen bedarfsgerechten 
Versicherungsschutz handelt, lässt sich auch der geringen Quote für Ablehnungen von Leistungen 
(6,4% der beantragten Leistungen) entnehmen. Lediglich der Vollständigkeit halber weisen wir in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in unseren Versicherungsbedingungen keinen 
Leistungsausschluss für „Pandemie“ gibt. Sämtliche Behandlungen im Zusammenhang mit einer 
COVID-19 Erkrankung sind vom Versicherungsschutz umfasst. 
 
Abschließend ist ebenfalls anzumerken, dass Seitens der EUROPA Versicherung AG neben dem 
zitierten Tarif ebenfalls ein Tarif angeboten wird, in dem kein grundsätzlicher Ausschluss für 
Vorerkrankungen vereinbart ist. Die Wahl des Schutzniveaus obliegt hierbei dem Agrarbetrieb, 
welcher die ausländischen Saisonarbeitskräfte beschäftigt.   
 
 



Bitte zögern Sie nicht uns anzurufen, wenn sich weitere Fragestellungen ergeben. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
 
 
 


